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1 TERMINSACHE: Angabe der Steuer-Identifikationsnummer ab 1.1.2016 
für das Kindergeld 

Ab dem Jahr 2016 wird das Kindergeld um weitere 2 € im Monat angehoben. Es beträgt dann für das 
erste und das zweite Kind monatlich 190 €, für das dritte Kind 196 € und für das vierte und jedes weitere 
Kind jeweils 221 €. Auch der Kinderfreibetrag erhöht sich um 48 € pro Kind und Elternteil. 

Damit das Kindergeld in Zukunft ausgezahlt wird, muss der Familienkasse die eigene Steuer-
Identifikationsnummer und die Steuer-Identifikationsnummer des Kindes mitgeteilt werden. Neuanträge für 
Kindergeld müssen die Steuer-Identifikationsnummern bereits enthalten. Eltern, die schon Kindergeld 
beziehen und die Nummer im Kindergeldantrag noch nicht angegeben haben, können den Kindergeldbezug 
sicherstellen, indem sie ihrer Familienkasse die Steuer-Identifikationsnummern im Laufe des Jahres 2016 – 
im Idealfalle sofort – schriftlich mitteilen.  

Ihre Steuer-Identifikationsnummer und die Ihres Kindes ist im jeweiligen Mitteilungsschreiben des 
Bundeszentralamts für Steuern oder auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeitgebers 
oder in Ihrem Einkommensteuerbescheid verzeichnet. Mit dem Eingabeformular im Internetportal des 
Bundeszentralamts für Steuern kann auch um erneute Zusendung gebeten werden (Link: 
https://www.bzst.de). Die Mitteilung der Steuer-Identifikationsnummer erfolgt schriftlich.  

2 Kindergeld: Masterstudium als Teil der Erstausbildung 

Ein Masterstudium ist dann Teil einer einheitlichen Erstausbildung, wenn es zeitlich und inhaltlich auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt ist (sog. konsekutives Masterstudium). Damit besteht 
auch nach Abschluss eines Bachelorstudienganges ein Anspruch auf Kindergeld. Das hat der 
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 3.9.2015 entschieden. 

Nach der ab 2012 geltenden Regelung des Einkommensteuergesetzes ist Kindergeld auch weiterhin für ein 
in Ausbildung befindliches Kind zu gewähren, solange das Kind nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat. Es 
kommt dabei grundsätzlich nicht darauf an, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Drittausbildung handelt. 
Der Kindergeldanspruch entfällt jedoch, wenn das Kind nach seiner Erstausbildung neben einer weiteren 
Ausbildung regelmäßig mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet.  

Der BFH legt nunmehr fest, dass das im Anschluss an das Bachelorstudium durchgeführte Masterstudium 
nicht als weitere, sondern noch als Teil einer einheitlichen Erstausbildung zu werten ist. Er stellte insoweit 
darauf ab, dass Bachelor- und Masterstudium in einem engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang 
durchgeführt wurden (sog. konsekutives Masterstudium) und sich daher als Teile einer einheitlichen 
Erstausbildung darstellten. Ist die Erstausbildung mit der Erlangung des Bachelor-Abschlusses noch nicht 
beendet, kommt es nach Auffassung des BFH nicht darauf an, dass das Kind bis zur Erlangung des 
Masterabschlusses mehr als 20 Stunden pro Woche arbeitet. 

3 Haushaltsnahe Dienstleistungen: Steuerliche Begünstigung für 
Schornsteinfegerleistungen und Betreuung eines Haustieres 

Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und 
Dienstleistungen sowie Handwerkerleistungen – unter weiteren Voraussetzungen – steuerliche 
Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Dazu gehören: 

 



 

MANDANTENINFO JAN/FEB 2016 • SEITE 4 VON 14 

Kosten für: Gesamtansatz 
maximal 

Ersparnis 
maximal 

haushaltsnahe Minijobs mit Haushaltsscheckverfahren (20 % von 
höchstens) 

2.550 € 510 € 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 
Dienstleistungen, Pflege- und Betreuungsleistungen, mit einer Hilfe im 
Haushalt vergleichbare Aufwendungen bei Unterbringung im Heim (20 % 
von höchstens)  

20.000 € 4.000 € 

Handwerkerleistungen (20 % der Arbeitsleistung von höchstens)  6.000 € 1.200 € 

Gesamt: 28.550 € 5.710 € 

 

Dabei erfolgt der Abzug der Kosten direkt von der Steuer; d. h. die Aufwendungen mindern direkt die 
Einkommensteuerschuld und nicht (nur) das zu versteuernde Einkommen. 

Betreuung eines Haustieres: Mit Urteil vom 3.9.2015 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die 
Versorgung und Betreuung eines im Haushalt des Steuerpflichtigen aufgenommenen Haustieres – im 
entschiedenen Fall einer Hauskatze – als haushaltsnahe Dienstleistung begünstigt sein kann.  

Schornsteinfegerleistungen: Mit Schreiben vom 10.1.2014 teilte die Finanzverwaltung mit, dass sie 
Aufwendungen für Mess- oder Überprüfungsarbeiten einschließlich der Feuerstättenschau sowie andere 
technische Prüfdienste, die von Schornsteinfegern erbracht werden, nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistungen anerkennen will. Nunmehr macht sie aufgrund eines anders lautenden Urteils des BFH 
einen Rückzieher und gewährt die Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung für 
Schornsteinfegerleistungen wieder in vollem Umfang – sowohl für Aufwendungen für Mess- oder 
Überprüfarbeiten einschließlich der Feuerstättenschau als auch für Aufwendungen für Reinigungs- und 
Kehrarbeiten sowie sonstige Handwerkerleistungen.  

4 Verlust bei nahezu wertlosen Kapitalforderungen 

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört auch der Gewinn bzw. der Verlust aus der Veräußerung von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, sofern die Beteiligung weniger als 1 % beträgt. 

Eine steuerlich wirksame Veräußerung liegt nach Auffassung der Finanzverwaltung dann jedoch nicht vor, 
wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen Transaktionskosten nicht übersteigt. Ist also der 
Verkaufspreis niedriger als die Transaktionskosten, erkennt die Finanzverwaltung den Verlust nicht an. Das 
trifft insbesondere auf Aktien zu, die zu einem hohen Kurs gekauft wurden und heute nur noch einen 
geringen Wert haben. 

Beispiel: Kaufpreis eine Aktienpakets in Höhe 10.000 €, Veräußerungspreis 50 €, Veräußerungskosten 90 
€. Nachdem der Veräußerungspreis geringer ist als die Transaktionskosten, ist nach Auffassung der 
Finanzverwaltung der Verlust in Höhe von (10.000 € + 90 € - 50 € =) 10.040 € steuerlich nicht 
abzugsfähig. 

Anmerkung: Diese Auffassung der Finanzverwaltung ist in der steuerlichen Praxis höchst umstritten. 
Betroffene Steuerpflichtige, die diese Auffassung nicht teilen, sollten die Verluste in der 
Einkommensteuererklärung angeben. Bei einem ablehnenden Bescheid bleibt dann allerdings nur der 
Klageweg. 



 

MANDANTENINFO JAN/FEB 2016 • SEITE 5 VON 14 

5 Änderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage bei einem 
„Sicherungseinbehalt“  

Mit Urteil vom 24.10.2013 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass ein Unternehmer 
grundsätzlich im Umfang eines sog. „Sicherungseinbehaltes“ des Kunden – z. B. für Baumängel – zur 
Minderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage berechtigt sein kann. 

Dies gilt nach Auffassung des BFH bereits für den Voranmeldungszeitraum der Leistungserbringung, soweit 
der Unternehmer seinen Entgeltanspruch aufgrund eines vertraglichen Einbehalts zur Absicherung von 
Gewährleistungsansprüchen über einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren nicht verwirklichen kann. 
Entgeltforderungen, die auf sog. Sicherungseinbehalten für Baumängel beruhen, gelten grundsätzlich als 
uneinbringlich. 

Soweit der Unternehmer jedoch eine vollständige Entgeltzahlung bereits mit Leistungserbringung für die 
Fälle beanspruchen kann, in denen er die Gewährleistungsansprüche seiner Leistungsempfänger durch 
„Bankbürgschaft“ gesichert hat oder ihm eine derartige Bürgschaftsgestellung möglich war, liegt nach 
Auffassung der Finanzverwaltung keine Uneinbringlichkeit vor. Der Unternehmer hat die Voraussetzungen 
für eine Minderung der Bemessungsgrundlage wegen Uneinbringlichkeit nachzuweisen – was in der Praxis 
nicht einfach sein dürfte. 

Hat der Unternehmer unter den zuvor genannten Voraussetzungen die Entgeltansprüche zulässig als 
uneinbringlich behandelt, so hat der Leistungsempfänger die Vorsteuer aus den jeweiligen 
Leistungsbezügen entsprechend zu berichtigen. Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, dem 
Leistungsempfänger die Behandlung seiner Ansprüche mitzuteilen. Das Finanzamt des Unternehmers ist 
jedoch berechtigt, das Finanzamt des Leistungsempfängers auf die Behandlung der offenen 
Entgeltansprüche als uneinbringlich hinzuweisen. 

6 Steuerrechtsschutz bei der Rückabwicklung des Reverse-Charge-
Verfahrens in Bauträgerfällen unterschiedlich beurteilt 

In seinem Beschluss vom 1.9.2015 hat das Finanzgericht (FG) Köln vorläufigen Rechtsschutz im 
Zusammenhang mit der Nachbelastung von Umsatzsteuer bei der Rückabwicklung des Reverse-Charge-
Verfahrens in den sog. Bauträgerfällen (Übertragung der Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen) 
abgelehnt. 

Im entschiedenen Fall erbrachte ein Unternehmer Bauleistungen gegenüber 2 Bauträgern, die eigene 
Grundstücke zum Zweck des Verkaufs bebauten. Entsprechend der damaligen Verwaltungsauffassung 
gingen alle Beteiligten übereinstimmend davon aus, dass die Bauträger als Leistungsempfänger die auf die 
Bauleistungen entfallende Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen hatten.  

Nachdem diese Beurteilung der Finanzverwaltung aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
22.8.2013 nicht mehr maßgeblich war, beantragten die Bauträger die Erstattung der für Bauleistungen des 
Antragstellers bezahlten Umsatzsteuer. Das Finanzamt änderte die bestandskräftigen 
Umsatzsteuerbescheide des leistenden Bauunternehmers für die Streitjahre und erhöhte die Umsatzsteuer 
entsprechend. Dabei berief es sich auf eine Neuregelung, die der Gesetzgeber als Reaktion auf das Urteil 
des BFH zur Vermeidung von Steuerausfällen in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen hat. 

Anmerkung: Auch das FG Düsseldorf hat mit Beschluss vom 31.8.2015 den Antrag eines 
Bauunternehmens auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes im Zusammenhang mit der 
Nachbelastung von Umsatzsteuer im sog. Reverse-Charge-Verfahren abgelehnt. Dagegen haben die FG 
Münster mit Beschluss vom 12.8.2015 und Berlin-Brandenburg mit Beschluss vom 3.6.2015 in 
vergleichbaren Fällen unter Vertrauensschutzgesichtspunkten vorläufigen Rechtsschutz gewährt. 
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Bitte beachten! Grundsätzlich sollten die Bescheide offengehalten werden, insbesondere wenn der 
Bauträger die Zahlung der nachgeforderten Umsatzsteuer verweigert. 

7 Beitragsbemessungsgrenzen und Sachbezugswerte 2016 

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die für das Versicherungsrecht sowie für 
das Beitrags- und Leistungsrecht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. Für das Jahr 
2016 gelten folgende Rechengrößen: 

• Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, wenn sie im Jahr mehr als 
56.250 € bzw. im Monat mehr als 4.687,50 € verdienen. 

• Die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden von jährlich höchstens 50.850 € bzw. von 
monatlich höchstens 4.237,50 € berechnet. 

• Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt 74.400 € alte 
Bundesländer (aBL) bzw. 64.800 € neue Bundesländer (nBL) im Jahr. 

• Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 6.200 € (aBL) bzw. 
5.400 € (nBL) monatlich berechnet. 

• Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 2.905 € (aBL)/2.520 € (nBL) monatlich, also 
34.860 € (aBL)/30.240 € (nBL) jährlich festgelegt. 

Die Geringfügigkeitsgrenze liegt weiterhin bei 450 € monatlich. Der Beitragssatz für die 
Krankenversicherung beträgt weiterhin 14,6 % und für die Pflegeversicherung 2,35 % bzw. bei Kinderlosen, 
die das 23. Lebensjahr bereits vollendet haben, 2,6 %. Auch der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt 
stabil bei 18,7 % und der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung bei 3 %. 

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind i. d. R. je zur Hälfte vom 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Erheben die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, ist dieser allein 
vom Arbeitnehmer zu tragen. Auch der Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose (0,25 %) ist 
vom Arbeitnehmer allein zu tragen. Ausnahmen gelten für das Bundesland Sachsen. Der Arbeitnehmer 
trägt hier 1,675 % (bzw. kinderlose Arbeitnehmer nach Vollendung des 23. Lebensjahres 1,925 %) und der 
Arbeitgeber 0,675 % des Beitrags zur Pflegeversicherung. 

Sachbezugswerte: Der Wert für Verpflegung erhöht sich ab 2016 von 229 € auf 236 € monatlich 
(Frühstück 50 €, Mittag- und Abendessen je 93 €). Demzufolge beträgt der Wert für ein Mittag- oder 
Abendessen 3,10 € und für ein Frühstück 1,67 €.  

 

Der Wert für die Unterkunft verbleibt bei 223 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der ortsübliche 
Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und 
Auszubildende und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten. 

8 Keine Anrechnung eines vorausgegangenen Praktikums auf die Probezeit 
im Berufsausbildungsverhältnis 

Ein Schulabsolvent bewarb sich im Frühjahr 2013 bei einem Unternehmen um eine Ausbildung zum 
Kaufmann im Einzelhandel. Das Unternehmen versprach ihm die Aufnahme der Ausbildung zum 1.8.2013. 
Zur Überbrückung schlossen beide einen „Praktikantenvertrag“ mit einer Laufzeit bis zum 31.7.2013. 
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Nach dem gesonderten Berufsausbildungsvertrag begann anschließend die Ausbildung mit einer Probezeit 
von 3 Monaten. Mit Schreiben vom 29.10.2013, welches dem Auszubildenden (Azubi) am gleichen Tag 
zuging, kündigte der Arbeitgeber das Berufsausbildungsverhältnis zum 29.10.2013.  

Der Azubi hielt die Kündigung für unwirksam, da sie erst nach Ablauf der Probezeit erklärt wurde. Das dem 
Berufsausbildungsverhältnis vorausgegangene Praktikum war auf die Probezeit anzurechnen, da sich das 
Unternehmen bereits während des Praktikums ein vollständiges Bild über ihn machen konnte, 
argumentierte der Azubi. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass das Berufsausbildungsverhältnis während der Probezeit ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden konnte. Das Berufsbildungsgesetz schreibt zwingend 
vor, dass ein Berufsausbildungsverhältnis mit einer Probezeit beginnt. Beide Vertragspartner sollen damit 
ausreichend Gelegenheit haben, die für die Ausbildung im konkreten Ausbildungsberuf wesentlichen 
Umstände eingehend zu prüfen. Dies ist nur unter den Bedingungen des Berufsausbildungsverhältnisses 
mit seinen spezifischen Pflichten möglich. Die Dauer eines vorausgegangenen Praktikums ist deshalb nicht 
auf die Probezeit in einem folgenden Berufsausbildungsverhältnis anzurechnen. Auf den Inhalt und die 
Zielsetzung des Praktikums kommt es nicht an. 

9 Zahlung des Mindestlohns bei Vergabe öffentlicher Aufträge 

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17.11.2015 kann die Vergabe öffentlicher Aufträge 
durch Gesetz davon abhängig gemacht werden, dass ein Mindestlohn gezahlt wird. Nach Meinung der 
Richter verstößt es nicht gegen das Unionsrecht, wenn ein Bieter, der es ablehnt, sich zur Zahlung des 
Mindestlohns an seine Beschäftigten zu verpflichten, vom Verfahren zur Vergabe eines Auftrags 
ausgeschlossen wird. 

Im entschiedenen Fall schloss im Juli 2013 die Stadt Landau das deutsche Unternehmen RegioPost von 
der Beteiligung an einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags über die Postdienstleistungen 
der Stadt aus, weil sich dieses Unternehmen entgegen den Bestimmungen der Vergabebekanntmachung 
auch nach Aufforderung nicht verpflichtet hatte, den Beschäftigten, die im Fall des Zuschlags zur 
Ausführung der Leistungen eingesetzt würden, einen Mindestlohn zu zahlen. 

Mit der Entscheidung stellt der EuGH fest, dass Bieter und deren Nachunternehmer von der Beteiligung an 
einem Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags ausgeschlossen werden können, wenn sie sich 
weigern, sich durch eine schriftliche, ihrem Angebot beizufügende Erklärung zu verpflichten, den 
Beschäftigten, die zur Ausführung der Leistungen eingesetzt werden sollen, einen im Vorhinein 
festgelegten Mindestlohn zu zahlen. 

10 Benutzung von Blitzer-Apps auf Smartphones 

In seinem Beschluss vom 3.11.2015 hat das Oberlandesgericht Celle die Rechtsbeschwerde eines 
Autofahrers verworfen, den das Amtsgericht zu einer Geldbuße von 75 € verurteilt hatte, weil er während 
der Fahrt ein Smartphone mit einer sogenannten Blitzer-App benutzt hatte.  

Das Gericht führte in seinem Beschluss aus, dass ein Smartphone ein technisches Gerät zur Anzeige von 
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Sinne der Straßenverkehrsordnung ist, falls darauf eine sog. Blitzer-
App installiert ist. Mit Installation und Nutzung der Blitzer-App erhält das Smartphone über seine sonstigen 
Zwecke hinaus die zusätzliche Zweckbestimmung eines Blitzer-Warngerätes. Ohne Bedeutung ist, ob die 
Blitzer App tatsächlich einwandfrei funktioniert. Entscheidend ist allein, dass das Smartphone vom 
Autofahrer zur Warnung vor Blitzern eingesetzt werden sollte. Und dieses ist laut Straßenverkehrsordnung 
nicht erlaubt. 
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11 Mehrere einfache Verkehrsverstöße können ein Fahrverbot rechtfertigen 

Ein Verkehrsteilnehmer, der innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren 5 „einfachere“ 
Verkehrsverstöße mit einem (zumindest abstrakten) Gefährdungspotenzial für Dritte begeht, kann mit 
einem einmonatigen Fahrverbot belegt werden. Zu diesem Entschluss kamen die Richter des 
Oberlandesgerichts Hamm am 17.9.2015. 

Folgender Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde: Der Betroffene nutzte bei einer Fahrt mit seinem 
Pkw im September 2014 verbotswidrig sein Handy. Für diesen Verstoß wurde er mit einer Geldbuße von 
100 € und einem einmonatigen Fahrverbot belegt. Bereits im Januar 2012 und im März 2014 hatte er sog. 
„Handyverstöße“ begangen, die mit Bußgeldern geahndet worden waren. In der Zeit zwischen diesen 
beiden Taten überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts in zwei Fällen um jeweils 22 
km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße wurden ebenfalls mit Bußgeldern geahndet. 

Gegen den Betroffenen ist zu Recht neben der Geldbuße auch ein Fahrverbot verhängt worden, so das OLG 
Hamm. Er habe seine Pflichten als Kraftfahrzeugführer beharrlich verletzt. Beharrliche Pflichtverletzungen 
lägen vor, wenn ein Verkehrsteilnehmer durch die wiederholte Verletzung von Rechtsvorschriften erkennen 
lasse, dass es ihm an der für die Teilnahme am Straßenverkehr erforderlichen rechtstreuen Gesinnung und 
der notwendigen Einsicht in zuvor begangenes Unrecht fehlt. Insoweit kommt es auf die Zahl der 
Vorverstöße, ihren zeitlichen Abstand und auch ihren Schweregrad an. Dabei kann neben gravierenden 
Rechtsverstößen auch aus einer Vielzahl kleinerer Rechtsverstöße auf eine mangelnde Rechtstreue zu 
schließen sein, wenn ein innerer Zusammenhang im Sinne einer Unrechtskontinuität zwischen den 
Zuwiderhandlungen besteht. 

12 Steuerliche Behandlung betrieblich und beruflich veranlasster 
Auslandsreisen ab 1.1.2016 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Schreiben vom 9.12.2015 die Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste 
Auslandsdienstreisen ab 1.1.2016 bekannt gemacht. Diese ist auf der Internetseite des BMF unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de und dort unter Service -> BMF-Schreiben zu finden. 

Dabei ist bei eintägigen Reisen in das Ausland der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes 
im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der 
Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden 
Abwesenheit) Folgendes: 

• Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils ohne 
Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24.00 Uhr 
Ortszeit erreicht wird. 

• Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der entsprechende 
Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 

• Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den 
der Arbeitnehmer vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht. 

Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten 
Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere 
Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. 

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag, für 
nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag 
maßgebend. 
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Bitte beachten! Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen 
Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug. 

13 Kürzung der „außergewöhnlichen Belastungen“ um zumutbare Belastung 
verfassungsgemäß 

Krankheitskosten können nach dem Einkommensteuergesetz zwar grundsätzlich als außergewöhnliche 
Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden – aber nur so weit sie die sog. „zumutbare 
Belastung“ überschreiten. 

Die Kürzung um die zumutbare Belastung war Thema zweier vor dem Bundesfinanzhof (BFH) 
ausgefochtener Urteile. In den entschiedenen Fällen hatten Steuerpflichtige Krankheitskosten – 
Aufwendungen für Zahnreinigung, Laboratoriumsmedizin, Zweibettzimmerzuschläge sowie für Arztbesuche 
und Zuzahlungen für Medikamente (Praxis- und Rezeptgebühren) – als außergewöhnliche Belastungen im 
Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend gemacht. Sie waren der Auffassung, dass die 
Aufwendungen zwangsläufig entstanden und von Verfassung wegen – ohne Berücksichtigung einer 
zumutbaren Belastung – abzuziehen sind, weil sie Teil des einkommensteuerrechtlich zu verschonenden 
Existenzminimums sind. 

Der BFH stellte jedoch in seinen Entscheidungen vom 2.9.2015 dazu fest, dass es nicht von Verfassung 
wegen geboten ist, bei der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu verzichten. Es sei 
grundsätzlich erlaubt, Versicherte zur Entlastung der Krankenkassen und zur Stärkung des 
Kostenbewusstseins in Form von Zuzahlungen zu beteiligen, soweit dies dem Einzelnen finanziell zumutbar 
ist. 

Anmerkung: Nach Auffassung des BFH ist es auch verfassungsrechtlich nicht geboten, auf den Ansatz der 
zumutbaren Belastung zu verzichten. Denn zum verfassungsrechtlich zu achtenden Existenzminimum 
gehören solche Zuzahlungen nicht, weil auch Sozialhilfeempfänger solche zu leisten haben. 

14 Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bei 
„Rechnungssplitting“ 

Nach einer Pressemitteilung des Landesamtes für Steuern Rheinland-Pfalz durchsuchten Steuerfahnder 
Zulieferfirmen von Weinbaubetrieben wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch Winzer. Dort 
erwarben Winzer ihre Korken und sonstige Weinverschlüsse im Wege eines sog. „Rechnungssplittings“, 
bei dem ein Teil der Ware mit Anschrift und Kundenkonto des Winzers berechnet und ein anderer Teil als 
anonymer Barverkauf abgewickelt wurde. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse führten zur Aufdeckung 
von Steuerstraftaten. 

Bitte beachten! Selbstanzeigen sind, solange die Steuerhinterziehung als nicht entdeckt gilt, noch möglich 
und führen nach Zahlung der Steuerschuld zur Straffreiheit. Da die Ermittlungen andauern, ist damit zu 
rechnen, dass sich die Zahl der Verfahren erhöhen wird. Das Erstellen einer Selbstanzeige ist mit hohen 
rechtlichen Anforderungen verbunden. Im Bedarfsfall daher unbedingt durch uns beraten lassen! 
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15 Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten ab 2016 
tritt in Kraft 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2015 dem Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 
29.10.2014 zwischen den zuständigen Behörden über den automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten und zur Änderung weiterer Gesetze zugestimmt. 

Die Finanzverwaltungen der Vertragsstaaten können länderübergreifend steuerrelevante Informationen 
austauschen, um der zunehmenden Anzahl von Möglichkeiten zur Steuerverkürzung wirksam zu begegnen. 
Die Finanzinstitute haben dem Bundeszentralamt für Steuern die Daten jeweils zum 31. Juli eines Jahres 
für das vorhergehende Kalenderjahr zu übermitteln; beginnend zum 31.7.2017 für 2016. Die Schweiz und 
Österreich haben erst 2018 für das Jahr 2017 die ersten Informationen zugesagt. 

Bei den Gesetzen handelt es sich um den automatischen Austausch von Informationen über 
Auslandskonten von Privatpersonen. Damit soll es möglich werden, entsprechende Finanzdaten mit 
anderen Ländern automatisch auszutauschen. 

Deutschland und 50 weitere Staaten hatten sich Ende Oktober 2014 in einem globalen Abkommen 
verpflichtet, sich ab Herbst 2017 gegenseitig über Auslandskonten von Privatpersonen zu informieren. 
Durch das Abkommen sollen auch Banken und Finanzinstitute verpflichtet werden, Informationen über 
Zinsen, Dividenden, Guthaben auf Konten oder Erlöse aus dem Verkauf von Finanzvermögen einer Behörde 
zu melden. Zwischenzeitlich ist die ZahI der teilnehmenden Staaten auf über 60 angestiegen. Dazu 
gehören auch die Cayman lslands, die Kanalinsel Jersey, Liechtenstein und die Schweiz. 

Mitgeteilt werden müssen:  

Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsdaten und -ort jeder meldepflichtigen Person, 
die Kontonummer, die Jahresenddaten der Finanzkonten sowie gutgeschriebene Kapitalerträge. 

16 Keine Wertminderung bei VW-Autos 

Die vermeintliche Wertminderung eines Autos durch erhöhte Abgaswerte wie im Fall von Volkswagen 
kann nach Aussage der Bundesregierung nicht im Rahmen einer Einkunftsart als Betriebsausgabe oder 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Für Steuerpflichtige sind „abnutzbare Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten vermindert um die Absetzungen für Abnutzungen 
anzusetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom 28.12.2015. 

Ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser 
angesetzt werden. Da der VW-Konzern jedoch angekündigt hat, dass alle von dem Abgasskandal 
betroffenen Fahrzeuge nachgebessert würden und der Mangel damit behoben werde, handele es sich, 
wenn überhaupt objektiv eine Wertminderung dargestellt werden könne, nur um einen vorübergehenden 
Sachverhalt. Aus demselben Grund kommt auch eine Absetzung für außergewöhnliche technische oder 
wirtschaftliche Abnutzung nicht in Betracht. 

17 Verdeckte Gewinnausschüttungen lösen keine Schenkungsteuer aus 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung in Form von überhöhten Mietzahlungen stellt keine Schenkung dar. 
Dies hat das Finanzgericht Münster (FG) mit Urteil vom 22.10.2015 entschieden. 

Im entschiedenen Fall war ein Steuerpflichtiger Geschäftsführer einer GmbH, deren Alleingesellschafterin 
seine Ehefrau ist. Er vermietete ein Grundstück und verschiedene Maschinen an die GmbH zu einem – wie 
sich nach einer Betriebsprüfung herausstellte – überhöhten Mietpreis. Dies führte zum Ansatz verdeckter 
Gewinnausschüttungen in den Körperschaftsteuerbescheiden der GmbH. Das Finanzamt nahm in Höhe der 
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verdeckten Gewinnausschüttungen zudem freigiebige Zuwendungen der GmbH an den Steuerpflichtigen 
an und setzte diesbezüglich Schenkungsteuer fest. 

Hiergegen wandte sich der Steuerpflichtige erfolgreich mit dem Argument, dass eine steuerliche 
Doppelbelastung vorliegt. Das FG gelangte zu der Überzeugung, dass die Schenkungsteuer nur freigiebige 
Zuwendungen erfasse, nicht hingegen Vermögensvorteile, die durch eine Erwerbshandlung am Markt 
erzielt werden und deshalb der Einkommensteuer unterliegen. 

Die Mietzahlungen stellten jedoch beim Steuerpflichtigen in voller Höhe Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung dar. Da hierauf Einkommensteuer anfällt, dürfen die Beträge nicht erneut der 
Schenkungsteuer unterworfen werden. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof aus Gründen der Rechtsfortbildung zugelassen. 
Diese ist dort unter dem Aktenzeichen II R 54/15 anhängig. 

18 Sozialversicherungspflicht des GmbH-Gesellschafters 

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte bereits in 2 Urteilen vom 29.8.2012 ausgeführt, dass ein vertraglich 
bestehendes Weisungsrecht – auch wenn es tatsächlich nicht ausgeübt wird – bedeutsam für die 
Abgrenzung von Beschäftigung und Selbstständigkeit ist. 

Nach neuer Auffassung des BSG ist dem Sozialversicherungsrecht eine bloße „Schönwetter-
Selbstständigkeit” fremd, die nur so lange gilt, wie keine Konflikte auftreten. Im Konfliktfall ist allein 
entscheidend, was vertraglich vereinbart wurde. Danach gilt für die Praxis: Maßgebend für die 
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ist die abstrakte Rechtsmacht. 

Nunmehr nimmt das BSG in 3 weiteren Urteilen vom 11.11.2015 zur Sozialversicherungspflicht von GmbH-
Gesellschaftern (GG) Stellung. Darin heißt es u. a.: Allein weitreichende Entscheidungsbefugnisse machen 
einen GG nicht zu einem Selbstständigen. Die Annahme eines solchen eigenen Unternehmerrisikos ist 
nicht allein deshalb gerechtfertigt, weil für die GmbH hohe Darlehensverbindlichkeiten eingegangen und 
eine weitere Darlehensforderung gegen die GmbH erworben wurde. 

Dass ihm von seiner Ehefrau (= Mehrheitsgesellschafterin und Alleingeschäftsführerin) GmbH-
Stimmrechte übertragen wurden, ist unbeachtlich, weil nach dem gesellschaftsrechtlichen 
Abspaltungsverbot das Stimmrecht eines Gesellschafters nicht ohne den dazugehörigen Geschäftsanteil 
übertragen werden kann. Insgesamt verhält es sich daher so, dass der jeweilige Mehrheitsgesellschafter – 
insbesondere im Konfliktfall – jeweils wieder über sein Stimmrecht verfügen und den GG in der 
Gesellschafterversammlung überstimmen konnte. 

Anmerkung: Das BSG misst einer nur auf Zeiten eines harmonischen Zusammenwirkens unter 
Familienmitgliedern beschränkten „Schönwetter-Selbstständigkeit“ aber sozialversicherungsrechtlich keine 
entscheidende Bedeutung zu. Ebenso ist es danach irrelevant, wenn geltend gemacht wird, trotz fehlender 
gesellschaftsrechtlicher Befugnisse sei der GG aufgrund seiner Fachkenntnisse und Stellung „Kopf und 
Seele“ der GmbH. 

19 Bauabzugsteuer für Photovoltaikanlagen ab 2016 

Vergütungen für Bauleistungen, die im Inland gegenüber einem Unternehmer oder einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts erbracht werden, unterliegen der sog. Bauabzugsteuer. Der Leistungsempfänger 
ist verpflichtet, vom Rechnungsbetrag 15 % einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen, es sei denn, 
ihm liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor oder die gesamte Leistung im laufenden Kalenderjahr 
übersteigt voraussichtlich nicht die Freigrenze von 5.000 € (bzw. 15.000 € bei ausschließlich steuerfreien 
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Umsätzen). Die Verpflichtung zum Steuerabzug entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Leistung erbracht 
wird. 

Unter Bauleistung sind alle Leistungen zu verstehen, die der Herstellung, Instandsetzung oder 
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Nach einer Verfügung des Bayerischen 
Landesamtes für Steuern stellt auch die Installation einer Photovoltaikanlage an oder auf einem Gebäude 
eine Bauleistung dar. Auch die Aufstellung einer Freilandphotovoltaikanlage kann den Bauleistungsbegriff 
erfüllen. 

Anmerkung: An der bisher anders lautenden Auffassung, dass Photovoltaikanlagen als 
Betriebsvorrichtungen nicht den Begriff des Bauwerks erfüllen, wird nicht mehr festgehalten. Die nunmehr 
geltende Rechtsauffassung wird grundsätzlich in allen offenen Fällen angewendet. Für Fälle bis zum 
31.12.2015 (Zeitpunkt der Entstehung der Bauabzugsteuer) soll es jedoch nicht beanstandet werden, 
wenn ein Abzug der Bauabzugsteuer oder das Anfordern einer Freistellungsbescheinigung unterbleibt. 

20 Bundesrat billigt Pflegereform 

Die Modernisierung der Pflegeversicherung passierte am 18.12.2015 den Bundesrat. Sie führt unter 
anderem einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren ein. 

• Das neue Begutachtungsverfahren erfasst alle relevanten Aspekte der Pflegebedürftigkeit – 
unabhängig davon, ob diese auf körperlichen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen 
beruhen. 

• Die bisherigen 3 Pflegestufen werden durch 5 Pflegegrade ersetzt. Maßgeblich für die Einstufung 
ist dabei der Grad der Selbstständigkeit einer Person. 

• Leistungen der Pflegeversicherung richten sich zukünftig allein nach dem festgestellten Pflegegrad 
und sollen passender als bisher auf die Versorgungsbedürfnisse hilfebedürftiger Menschen 
ausgerichtet werden. 

• Das Gesetz stärkt zudem die soziale Absicherung von pflegenden Angehörigen. So kommt es zu 
Verbesserungen im Bereich der Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. 

• Zur Finanzierung der Reform erhöhen sich zum Jahresanfang 2017 die Beiträge zur 
Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % des Bruttoeinkommens. 

• Das Gesetz trat in weiten Teilen bereits im Januar 2016 in Kraft. 

21 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes 

Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge sind wichtige Instrumente in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. 
Arbeitnehmerüberlassung bietet Unternehmen Möglichkeiten zur flexiblen Abdeckung von Auftragsspitzen 
und kurzfristigem Personalbedarf. 

Zur Verhinderung von Missbrauch und zur Stärkung der Stellung von Leiharbeitnehmerinnen und -
arbeitnehmern sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
anderer Gesetze u. a. folgende Maßnahmen vor: 

• Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sollen künftig bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten bei einem Entleiher eingesetzt werden können. In einem Tarifvertrag sind 
abweichende Regelungen – und damit längere Einsatzzeiten von über 18 Monaten – möglich. 
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• Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sollen nach 9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts 
mit den Stammarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern beim Entleiher gleichgestellt werden (Equal 
Pay). Soweit für das Arbeitsverhältnis ein (Branchen-) Zuschlagstarifvertrag gilt, der eine 
stufenweise Heranführung des Arbeitsentgelts an Equal Pay vorsieht, besteht den Planungen 
zufolge der Anspruch auf Equal Pay erst nach einer Einsatzdauer von 12 Monaten. 

• Kein Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern als Streikbrecher. 

• Es wird gesetzlich klargestellt, dass Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bei den für die 
Mitbestimmung geltenden Schwellenwerten auch beim Entleiher zu berücksichtigen sind. 

• Um den Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen zu verhindern und gleichzeitig die Prüftätigkeit 
von Behörden zu erleichtern, werden für die Abgrenzung von Werk- und Dienstverträgen zu 
Arbeitsverträgen die wesentlichen von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien 
gesetzlich niedergelegt. Außerdem wird entsprechend der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts klargestellt, dass ein Arbeitsvertrag, unabhängig von der Bezeichnung und 
dem formalen Inhalt des Vertrages, vorliegt, wenn dies der tatsächlichen Vertragsdurchführung 
entspricht. 

Anmerkung: Die Änderungen sollen zum 1.1.2017 in Kraft treten. Bis dahin werden sich sicherlich noch ein 
paar Änderungen im Detail ergeben, über die wir Sie nach Verkündung des Gesetzes informieren. 

22 Angemessenheit eines Nachtarbeitszuschlags - dauerhafte Nachtarbeit 

In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall aus der Praxis war ein Lkw-Fahrer im 
Paketlinientransportdienst tätig. Die Arbeitszeit beginnt in der Regel um 20.00 Uhr und endet unter 
Einschluss von Pausenzeiten um 6.00 Uhr. Der Arbeitgeber ist nicht tarifgebunden und zahlte an den Fahrer 
für die Zeit zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr einen Nachtzuschlag auf seinen Stundenlohn in Höhe von 
zunächst etwa 11 %. Später hob er diesen Zuschlag schrittweise auf zuletzt 20 % an. Der Arbeitnehmer 
verlangte die Zahlung eines Nachtzuschlags von 30 % vom Stundenlohn oder einen Freizeitausgleich von 2 
Arbeitstagen für 90 geleistete Nachtarbeitsstunden. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat dazu Folgendes entschieden: „Bestehen keine tarifvertraglichen 
Ausgleichsregelungen, haben Nachtarbeitnehmer nach dem Arbeitszeitgesetz einen gesetzlichen 
Anspruch auf einen angemessenen Nachtarbeitszuschlag oder auf eine angemessene Anzahl bezahlter 
freier Tage. Regelmäßig ist dabei ein Zuschlag in Höhe von 25 % auf den Bruttostundenlohn bzw. die 
entsprechende Anzahl freier Tage für die zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr geleisteten 
Nachtarbeitsstunden angemessen. Bei Dauernachtarbeit erhöht sich dieser Anspruch regelmäßig auf 30 
%.“ 

Weiterhin führten die BAG-Richter in ihrem Urteil aus, dass eine Reduzierung der Höhe des 
Nachtarbeitsausgleichs in Betracht kommt, wenn während der Nachtzeit z. B. durch Arbeitsbereitschaft 
oder Bereitschaftsdienst eine spürbar geringere Arbeitsbelastung besteht. Besondere Belastungen können 
zu einem höheren Ausgleichsanspruch führen. Eine erhöhte Belastung liegt nach gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen bei Dauernachtarbeit vor. In einem solchen Fall erhöht sich der 
Anspruch regelmäßig auf einen Nachtarbeitszuschlag von 30 % bzw. eine entsprechende Anzahl freier 
Tage. 

23 Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2016 

In der Düsseldorfer Tabelle werden in Abstimmung mit den Oberlandesgerichten und dem deutschen 
Familiengerichtstag Unterhaltsleitlinien, u. a. Regelsätze für den Kindesunterhalt, festgelegt. Zum 1.1.2016 
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wurde die „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Die Bedarfssätze unterhaltsberechtigter Kinder werden erhöht. 
Die Regelsätze betragen nun: 

• 335 € für Kinder von 0 – 5 Jahren, 

• 384 € für Kinder von 6 – 11 Jahren, 

• 450 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 

• 516 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 

Die gesamte Tabelle befindet sich als PDF-Datei auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Aktuelles. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

24 In eigener Sache ... 

 

Am Rosenmontag 08/02/2016 bleibt die Kanzlei geschlossen. Ab dem 09/02/2016 sind wir wieder für Sie 
da und hoffen, dass Sie die närrischen Tage fröhlich verlebt haben. Wir sehen uns dann, um weiter 
gemeinsam das Jahr 2016 durchzustarten. Fragen Sie was Sie wollen, wir geben Antworten und fragen 
zurück oder auch vorher, wenn für uns Informationsbedarf besteht. 

Denn Zusammenhalt macht stärker.  

Liebe Grüße und auf bald. 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


